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Statistiken zu den folgenden Aspekten der BK-Reform

Wegfall des Unterlassungszwangs

Überprüfung früherer Bescheide (§ 12 BKV)

Stärkung der Individualprävention
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»Jede große Reform hat nicht darin 
bestanden, etwas Neues zu tun, sondern 

etwas Altes abzuschaffen.«
Henry Thomas Buckle

Wegfall des Unterlassungszwangs
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COVID-19-Erkrankungen als BK-Nr. 3101

Berufskrankheiten mit ehemaligem Unterlassungszwang
(BK-Nrn. 1315, 2101, 2104, 2108, 2109, 2110, 4301, 4302, 5101)
Übrige Berufskrankheiten

Wegfall des Unterlassungszwangs

Verdachtsanzeigen

• Der Unterlassungszwang war 
Anerkennungsvoraussetzung bei
9 Berufskrankheiten von aktuell 
82.

• Diese 9 Berufskrankheiten hatten 
im letzten Vor-Pandemie-Jahr 2019 
einen Anteil von 37 Prozent an 
allen Anzeigen auf Verdacht einer 
Berufskrankheit.
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Quellen: Geschäftsergebnisse 2019 und 2020, vorläufige Berufskrankheiten-Dokumentation 2021 sowie Sondererhebung zu COVID-19 der gewerblichen Berufsgenossenschaften und 
Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
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Wegfall des Unterlassungszwangs

Verdachtsanzeigen

• Im Jahr 2021 wurden 27.946 
Berufskrankheiten mit ehemaligem 
Unterlassungszwang angezeigt.

• Gegenüber dem Vorjahr haben die 
Verdachtsanzeigen zu Berufs-
krankheiten mit ehemaligem Unter-
lassungszwang um 2 Prozent 
zugenommen.
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17.273

Atemwegserkrankungen
BK-Nrn. 1315, 4301, 4302

Erkrankungen der
Lendenwirbelsäule

BK-Nr. 2108

Übrige BKen mit mechanischer
Einwirkung

BK-Nrn. 2101, 2104, 2109, 2110

Hauterkrankungen
BK-Nr. 5101

2019 2020 2021

Quelle: Vorläufige Berufskrankheiten-Dokumentation der gewerblichen Berufsgenossenschaften und Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand 2021
Hinweis: Abweichungen zu den Geschäftsergebnissen sind aufgrund der Bestandsführung der Berufskrankheiten-Dokumentation möglich.



Wegfall des Unterlassungszwangs
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Quelle: Vorläufige Berufskrankheiten-Dokumentation der gewerblichen Berufsgenossenschaften und Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand 2021
Hinweis: Abweichungen zu den Geschäftsergebnissen sind aufgrund der Bestandsführung der Berufskrankheiten-Dokumentation möglich.

Anerkennungen

• Im Jahr 2021 wurden 6.191 Berufs-
krankheiten mit ehemaligem 
Unterlassungszwang anerkannt.

• Das sind 4.942 Anerkennungen 
mehr als im Jahr 2020.

• Die Zahl der Anerkennungen hat 
sich fast verfünffacht.
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Wegfall des Unterlassungszwangs
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Quelle: Vorläufige Berufskrankheiten-Dokumentation der gewerblichen Berufsgenossenschaften und Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand 2021
Hinweis: Abweichungen zu den Geschäftsergebnissen sind aufgrund der Bestandsführung der Berufskrankheiten-Dokumentation möglich.

Neue BK-Renten

• Im Jahr 2021 wurden 1.098 neue 
BK-Renten bei Berufskrankheiten 
mit ehemaligem Unterlassungs-
zwang gewährt.

• Das sind 519 neue BK-Renten als 
im Jahr 2020.

• Die Zahl der neuen BK-Renten hat 
sich annähernd verdoppelt.
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»Nehmen Sie nichts als gegeben an, wenn 
Sie es überprüfen können.«

Rudyard Kipling

Überprüfung früherer Bescheide nach § 12 BKV
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fehlende 
Mitwirkung

70,7%

unbekannt 
verzogen

10,6%

vernichtete Papierakte
9,2%

versicherte Person verstorben
6,2%

Betriebs-
überweisung

3,3%

Einstellungsgründe

Überprüfung früherer Bescheide nach § 12 BKV
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Quelle: Vorläufige Ergebnisse der Sondererhebung zur Evaluation der BK-Reform bei BG RCI, BG BAU, BGN und BGW 2021

Überprüfung nicht 
abgeschlossen

22,9%

Einstellungen
56,9%

Anerkennungen
43,1%Ablehnungen

0,0%

Überprüfung 
abgeschlossen

77,1%

Überprüfungen 2021 bei BG RCI, BG BAU, BGN, BGW

1.334 1.029 584



»Alles Thun kann nur stärken und 
spornen, nicht stillen.«

Jean Paul

Stärkung der Individualprävention
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Quellen: Geschäftsergebnisse 2020, vorläufige Berufskrankheiten-Dokumentation 2021 der gewerblichen Berufsgenossenschaften und Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand

Stärkung der Individualprävention

2021

Erfassung von Fällen,
• in denen im Berichtsjahr erstmalig eine 

Maßnahme nach § 3 BKV gewährt wurde
• vor, zeitgleich oder nach einer Anerkennung 

oder Ablehnung
• für alle Berufskrankheiten.
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2020

Erfassung von Fällen,
• in denen die berufliche Verursachung 

bestätigt wurde, besondere 
versicherungsrechtliche Voraussetzungen
jedoch nicht vorlagen,

• oftmals Maßnahmen nach § 3 BKV gewährt 
wurden

• für die neun Berufskrankheiten mit 
Unterlassungszwang.

15.775
Fälle

29.818
Fälle

darunter: 18.111 bei Berufskrankheiten mit 
ehemaligem Unterlassungszwang



Stärkung der Individualprävention
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Quelle: Vorläufige Berufskrankheiten-Dokumentation 2021 der gewerblichen Berufsgenossenschaften und Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand

29.818 Fälle 
mit 48.140 

Maßnahmen

48.140 
Maßnahmen

1 Maßnahme
70%

2 Maßnahmen
15%

3 Maßnahmen
6%

4 Maßnahmen
6%

5 und mehr 
Maßnahmen

3%

Anzahl der Maßnahmen in Fällen, in denen 
2021 erstmalig eine Maßnahme nach § 3 BKV 

gewährt wurde

Ambulante 
Heilbehandlung

56%

Persönliche 
Schutzmaßnahmen

19%

Seminare/ 
Sprechstunden

12%

Beratung vor 
Ort
7%

Übrige
6%

Art der Maßnahmen in Fällen, in denen 2021 
erstmalig eine Maßnahme nach § 3 BKV 

gewährt wurde



Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit.
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